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Große Kreisstadt Weißwasser/O.L. 
und der Gemeinde Weißkeißel 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 
 
 

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der  
Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplanes für 2024  

der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. 

 
 
Aufgrund von § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen wird der Entwurf der Nachtrags-
haushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplanes 2024 der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. an sie-
ben Arbeitstagen, in der Zeit 
 

vom 05.11.2024 bis 13.11.2024 
 
in der  
 

Stadtverwaltung Weißwasser, Marktplatz, Zimmer 2.17, 02943 Weißwasser/O.L. 
 
in den Zeiten 
 

Montag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Dienstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
  14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Mittwoch 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Donnerstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und  
 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, 
Freitag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 

 
zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt.  
 
 
Einwohner und Abgabepflichtige können bis zum 25. November 2024 Einwendungen gegen den Entwurf bei 
der Stadtverwaltung Weißwasser/O.L. unter ref.finanzen@weisswasser.de erheben. Über fristgemäß erho-
bene Einwendungen beschließt der Stadtrat in öffentlicher Sitzung. 
 
 
Weißwasser/O.L., den 29.10.2024 
 
 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
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